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 Veröffentlicht am 02.02.1955

Norm

AußStrG §16 BIII2e

Rechtssatz

Es liegt keine o1enbare Gesetzwidrigkeit vor, wenn das Rekursgericht dem Registergericht das Recht zubilligt, zu

prüfen, ob die Rückstellung von Vermögen, das unter den Begri1 des deutschen Eigentums fällt, der nach dem

Kontrollabkommen vorgeschriebenen Genehmigung bedurfte.
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